
sten. Wenn es nodx nicht so viele sind, wie wir es gerne 
möchten, so wird uns dieses Gesetz mit seinen vielen 
Hilfen und Unterstützungen darin weiterhelfen. Dabei 
wird uns aber ebenfalls die Erziehung unserer Kinder in 
den heutigen Schulen helfen, in denen es selbstverständ
lich ist, daß die Mädchen sich für einen Beruf ausbilden. 
Dabei wird uns auch die Beeinflussung durch die Freie 
Deutsche Jugend mit ihrem großen Ideal, mehr und 
besser zu lernen, helfen. Sie wird in unserer heran- 
«vachsenden Jugend den Kreis der mitschaffenden Frauen 
immer größer werden lassen.

Es hat uns sehr gefreut, daß Herr Minister Steidle im 
Ausschuß erklären konnte, daß in den letzten Monaten 
eine starke Zunahme der Frauen festzustellen ist, die in 
die Berufe hineingehen, und das zu einer Zeit, wo wir 
auf der sichtbaren Schwelle des Erfolges stehen. Das 
möchte ich ganz besonders betonen. Sicher dürfen wir 
mit der Aufklärung nicht ruhen, die Aufklärung muß 
immer mehr verstärkt werden; aber die Aufklärungs
arbeit darf nicht nur bei den Frauen stehen bleiben, sie 
ist ebenso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger bei 
dem männlichen Geschlecht.

Durch das im Abschnitt II des Gesetzes angekündigte, 
vom Ministerium der Justiz schon gründlichst vorberei
tete Gesetz über das Familienrecht wird in weiten Krei
sen eine ganz neue Einstellung zur Ehe, zur Frau und 
Mutter notwendig sein. Hier muß die Erziehung durch 
Umdenken einsetzen. Wir müssen nicht nur durch Schu
len und verschiedenste Ausbildungsmöglichkeiten der 
Frau die Sicherheit geben, als gleichberechtigte Mit
schaffende neben dem Manne bestehen zu können, son
dern wir müssen auch den Beweis bringen, daß eine 
Frau, die die Schwierigkeiten des Berufslebens selbst 
kennt, ihrem Mann eine viel verständigere Lebenskame
radin sein kann als ein Hausmütterchen im früheren 
Sinne, das von dem müde heimkehrenden Manne für den 
Rest des Tages Unterhaltung und Zerstreuung erwartet, 
weil es vorher viele einsame Stunden hatte.

Wir müssen und werden auch den Beweis erbringen, 
daß eine Frau, die nicht nur Hausfrau ist, die häufig 
nicht daheim sein kann, eine tiefmütterliche Freundin 
ihrer heranwachsenden Kinder ist, eine Freundin, mit 
der sie die Arbeiten durchsprechen können, mit der sie 
die in der Entwicklung sie besonders bedrängenden Fra
gen viel offener und klarer besprechen können als mit 
einer Mutter der Vergangenheit, die meist außer den 
notwendigen hausfraulichen Kenntnissen nichts zulernen 
konnte.

Wenn uns diese Umerziehung, dieses Umdenken des 
ganzen Ehe- und Familienkomplexes gelingt, dann wer
den die Grundsätze, die im zweiten Abschnitt unseres 
Gesetzentwurfes festgelegt sind, ganz selbstverständlich 
werden. Dann wird es keinem mehr einfallen, daran zu 
zweifeln, daß das gemeinsame Entscheidungsrecht für 
die Angelegenheiten des ehelichen Lebens, für die Ver
mögenseinteilung, für die Berufsausübung, bei der Er
ziehung der Kinder das einzig Richtige, das einzig Ver
tretbare ist.

Dem Ministerium der Justiz ist die Aufgabe übertragen 
worden, die zivilrechtlichen Bestimmungen, die diese 
Gleichstellung im einzelnen festlegen sollen, zu erarbei
ten. Damit wird dem Ministerium eine sehr schwierige 
Aufgabe übertragen, die noch zu allerlei Erörterungen 
führen wird. Wir begrüßen es, wenn das Ministerium 
bei dieser Arbeit laufend die Unterstützung der Par
teien Und Organisationen in Anspruch nimmt. Wir sind 
dazu besonders gern bereit, da die Lösung all dieser 
Fragen uns als Liberaldemokraten immer ganz beson
ders am Herzen lag und altes liberales Gedankengut ist.

Aber auch die Lösung der Frage der nichtehelichen 
Kinder wird nicht ganz einfach sein. Rein gesetzlich ist 
sie ausgesprochen. Aber wir wissen, daß es schwierig 
sein wird; die letzten Reste veralteter Anschauungen

über die nichteheliche Geburt auszurotten. Wir alle, die 
wir Mütter geworden sind und daher genau wissen, wel
chen tiefen Inhalt und Wert das Leben für uns hat, seit
dem wir unsere Kinder um uns heranwachsen sehen, 
freuen uns, daß das Gesetz den Frauen, die den Vater 
ihres Kindes nicht heiraten können, die Möglichkeit 
gibt, ihr Kind alleinverantwortlich ohne Unterstützung 
eines Vormundes zu erziehen, daß auch diese Frauen 
nicht in ihren natürlichen, normalen Frauenwerten ge
schmälert werden. Es wird für uns alle eine Verpflich
tung sein, hier ganz besonders den Hebel der Erzie
hungsarbeit anzusetzen.

Wir Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik 
sind stolz, daß unsere Regierung die in der Verfassung 
ausgesprochene Gleichberechtigung in so konsequenter 
Weise gesetzlich untermauert hat, und wir sprechen den 
Wunsch aus, daß unsere Schwestern in Westdeutschland 
nicht nur davon reden hören, sondern auch recht bald 
dieses Gefühl der Freiheit, des gleichen Rechts erleben 
mögen wie wir.

Ein Staat, der seinen Kindern eine sorglose Jugend 
gibt, der die Gesunderhaltung fördert, wo er kann, der 
Mann und Frau die gleichen Aufgaben, Ziele und Rechte 
gibt, muß lebenskräftig sein und bleiben. Ein Staat, der 
den Frauen wie den Männern die gleichen staatsbürger
lichen Rechte gibt, wird eine ungeheure Stärke und Kraft 
gewinnen für die Erhaltung des Friedens für das deutsche 
Volk und für die Erhaltung des Friedens in der ganzen 
Welt.

(Beifall)

Präsident Dieckmann:
Für . die Fraktion der Demokratischen Bauernpartei 

Deutschlands spricht nun Frau Abgeordnete Berta Bähr.

Abg. Frau Berta Bähr (DBD):
Meine Herren und Damen! Unser Ministerpräsident 

Otto Grotewohl erläuterte in seiner Berichterstattung 
ausführlich den vorliegenden Gesetzentwurf. Es ist mir 
als werktätige und alleinstehende Bäuerin eine freudige 
Genugtuung, für meine Fraktion vor dem Hohen Hause 
zu diesem Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz 
und die Rechte der Frau Stellung nehmen zu können.

Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus im Jahre 
1945 haben die Frauen — und damit auch wir werktäti
gen Bäuerinnen — aktiv am demokratischen Aufbau 
teilgenommen. Ebenso wie ich übernahmen viele tausend 
alleinstehende Bäuerinnen die Verantwortung für ihre 
Wirtschaften im vollen Bewußtsein, ihre ganze Kraft für 
den wirtschaftlichen Aufbau der Landwirtschaft und da
mit für die Sicherung der Ernährung des Volkes einzu
setzen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welch ungeheu
res Maß an Arbeit in den ersten Jahren bewältigt wurde. 
Es galt, große wirtschaftliche Schwierigkeiten in diesen 
Jahren des Wiederaufbaus zu überwinden. Aber durch 
die Entwicklung der gegenseitigen Hilfe auf dem Dorfe, 
die Errichtung der Maschinenausleihstationen sowie die 
großen Anstrengungen der Werktätigen und der Indu
strie gelang es uns, den Aufbau zu sichern und die wirt
schaftlichen Verhältnisse in der Landwirtschaft zu stabi
lisieren, so daß wir schließlich in diesem Jahre die Frie
denshektarerträge erreichen konnten.

(Beifall)
Innerhalb dieser Entwicklung erwarben sich die Frauen 

in Stadt und Land große Verdienste. Bei der Bildung 
der Deutschen Demokratischen Republik würden diese 
Verdienste von unserer Regierung anerkannt. Es wurde 
in der Verfassung die volle Gleichberechtigung für uns 
Frauen verankert. Damit war für uns Landfrauen die 
Voraussetzung gegeben, uns ungehindert an der Demo
kratisierung des Dorfes zu beteiligen, d. h. in den Ge
meindeverwaltungen und Kreistagen bis hinauf zur
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